
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Prozess Schaffung einer nationalen Berufspilotenlizenz (Mo. 21.3020)

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Flückiger, Bernadette

Bevorzugte Zitierweise

Flückiger, Bernadette 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Schaffung
einer nationalen Berufspilotenlizenz (Mo. 21.3020), 2021. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 23.04.2024.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK I

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Verkehr und Kommunikation

1Luftfahrt

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK II



Abkürzungsverzeichnis

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
EU Europäische Union
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
EASA European Aviation Safety Agency

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

UE Union européenne
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
AESA Agence européenne de la sécurité aérienne

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 1



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Im Februar 2021 reichte die KVF-NR eine Motion zur Schaffung einer nationalen
Berufspilotenlizenz ein. Diese solle in Einklang mit dem Luftverkehrsabkommen, das die
Schweiz und die EU abgeschlossen haben, stehen und es den Pilotinnen und Piloten
erlauben, bis zum 65. Altersjahr zu fliegen. Die Kommission begründete ihren Vorstoss
mit der EU-Verordnung Nr. 1178/2011, welche in das Luftverkehrsabkommen integriert
worden war. Gemäss dieser Verordnung sei es den Pilotinnen und Piloten nur bis zum
60. Altersjahr erlaubt, im gewerblichen Luftverkehr tätig zu sein. Diese Altersgrenze sei
willkürlich und wenig sinnvoll. Bis zum Januar 2020 habe die Schweiz bei der EU-
Kommission eine Ausnahmeregelung bezüglich der Alterslimite erhalten. Auf dieses
Datum hin habe sich die EU jedoch gegen die Weiterführung dieser Ausnahmeregelung
ausgesprochen. Da es wenig wahrscheinlich erscheine, dass es in der EU in naher
Zukunft zu einer Änderung der betreffenden Verordnung komme, müsse die Schweiz
selber eine nationale Berufspilotenlizenz schaffen.
Der Bundesrat sprach sich gegen die Annahme dieses Vorstosses aus. Dafür gab es
mehrere Gründe: Zum einen seien nur sehr wenige Personen betroffen, da die
Altersbeschränkung nur auf Pilotinnen und Piloten angewandt werde, welche
«ausschliesslich und als alleiniges Besatzungsmitglied gewerbsmässige
Personentransporte ausführen». Zum anderen befürchtete der Bundesrat – ganz im
Gegensatz zur KVF-NR – Gegenmassnahmen der EU, wenn die Schweiz von den
Bestimmungen des Luftverkehrsabkommens abweiche, was sie mit der Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für eine nationale Berufspilotenlizenz tun würde. Schliesslich
wies der Bundesrat darauf hin, dass die EASA mittlerweile die Änderung des Passus zur
Altersbegrenzung plane, das BAZL sei in diese Arbeiten involviert. 
Der Nationalrat befasste sich in der Sommersession 2021 mit dem Geschäft. Dabei
vermochte Verkehrsministerin Sommaruga diesen nicht davon zu überzeugen, den
Vorstoss abzulehnen. Sie argumentierte vergeblich, dass die Umsetzung dieser Motion
Retorsionsmassnahmen seitens der EU – beispielsweise «de[n] Verzicht auf die
gegenseitige Anerkennung von Pilotenlizenzen der Linien-, Geschäfts- und
Privatfliegerei sowie allenfalls Marktbeschränkungen» – provozieren dürfte. Der
Nationalrat nahm die Motion mit 107 gegen 73 Stimmen, bei 9 Enthaltungen, an.
Zustimmung fand die Motion bei der ganzen SVP-Fraktion und bei Mehrheiten der GLP-
, der FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktionen. 1

MOTION
DATUM: 03.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat schloss sich in der Herbstsession 2021 dem Nationalrat an und sprach
sich für die Motion der KVF-NR zur Schaffung einer nationalen Berufspilotenlizenz aus.
Kommissionssprecher Wicki (fdp, NW) argumentierte, dass die Schweiz eine Regelung
benötige, wonach die Alterslimite für gewerbsmässige Transportflüge von alleine
fliegenden Pilotinnen und Piloten bei 65 Jahren liegen soll und nicht bei 60 Jahren, wie
dies in der EU der Fall ist. Verkehrsministerin Sommaruga wies vergeblich darauf hin,
dass eine solche Regelung für das Verhältnis zur EU gefährlich sein könnte, da sie in
Konflikt mit dem Luftverkehrsabkommen mit der EU stehe. 2

MOTION
DATUM: 28.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2021, S. 1041 ff.
2) AB SR, 2021, S. 1017 f.
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